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RS OGH 1984/9/27 6Ob650/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1984

Norm

RpflG §14 Z2

ZPO §149 Abs2

ZPO §451 Abs2

Rechtssatz

In den durch § 14 Z 2 Rp G umschriebenen Wirkungskreis fällt auch die Erledigung eines Antrages auf

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Einspruchsfrist, wenn das erstinstanzliche

Entscheidungsorgan nicht im Einzelfall eine mündliche Verhandlung für erforderlich erachtet.
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